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H E R A U S G E G E B E N  V O M  A M T  D E R  T I R O L E R  L A N D E S R E G I E R U N G ,  A B T E I L U N G  G E M E I N D E N

Liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister!
Werte Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter!

„Weihnachten kommt immer so plötzlich!“ habe ich vor kurzem auf einer Grußkarte gelesen. Und irgendwie stimmt 

dieser humoristische Gedanke ja auch – die Zeit scheint in den letzten Wochen des Jahres besonders stark mit 

Aufgaben jeder Art befüllt zu sein und entsprechend rasant zu vergehen.

Für Land und Gemeinden ist das Jahr 2016 insgesamt herausfordernd, aber – wie ich meine – auch erfolgreich 

verlaufen. Viele Projekte und Vorhaben, die für die Bürgerinnen und Bürger von Bedeutung sind, konnten realisiert 

werden. Nicht wenige davon wurden in unterschiedlichen Formen der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit 

umgesetzt, was mich als Gemeindereferent besonders freut. Denn ich bin überzeugt davon, dass in Zeiten knapperer 

Kassen die von oben verordneten Zwangsfusionen (in anderen Bundesländern bereits durchgeführt) nicht der Weisheit 

letzter Schluss sind.

Der aktuell ausgeschriebene erste Tiroler Gemeindekooperationspreis GEKO soll daher überzeugende Formen der 

interkommunalen Zusammenarbeit vor den Vorhang holen und zur Nachahmung ermutigen. In Sachen Kooperation ist 

vieles denkbar und es wurden noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft! Bewerbungen um den GEKO sind noch 

bis einschließlich Freitag, 30.12.2016, einzureichen. Für nähere Informationen zu den erforderlichen Kriterien steht 

die Abteilung Gemeinden zur Verfügung (Tel. 0512‐508‐2372, Email gemeinden@tirol.gv.at).
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Ich bedanke mich im Namen des Landes sehr herzlich für die allseits engagierte Arbeit zum Wohle der Gemeinden und 

der Tiroler Bevölkerung und wünsche allen einige erholsame Weihnachtsfeiertage sowie alles Gute für das Jahr 2017!

Mit den besten Wünschen und Grüßen

Landesrat Johannes Tratter

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Gemeinden wünschen allen 
Gemeindebediensteten, den Gemeindefunktionärinnen und Gemeindefunktionären sowie 

allen Leserinnen und Lesern besinnliche und erholsame Weihnachtsfeiertage und alles Gute 
im neuen Jahr 2017!
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Die im November‐Landtag beschlossenen Novellen zum 

Dienstrecht der Gemeindebediensteten und der 

Bediensteten der Stadt Innsbruck, welche am 01.01.2017 

in Kraft treten werden, bringen im Wesentlichen folgende 

Neuerungen:

 

1. Dienstzuweisung

Mit der Schaffung einer Bestimmung über die 

Dienstzuweisung soll die Möglichkeit eröffnet werden, 

Dienstzuweisungen von Bediensteten zu anderen 

Gemeinden, Gemeindeverbänden oder sonstigen 

Rechtsträgern vornehmen zu können. Damit können 

gemeindeübergreifende Kooperationen auch dienst‐

rechtlich gelöst und somit weitergehende Synergieeffekte 

durch die Zusammenlegung von Aufgaben genutzt werden. 

Eine Dienstzuweisung kann sowohl innerhalb als auch 

außerhalb des Dienstortes erfolgen. Im letzteren Fall ist 

daher auch ein neuer Dienstort festzulegen. 

Dienstzuweisungen innerhalb des bestehenden Dienstortes 

von mehr als drei Monaten sind nur zulässig, wenn der 

Bedienstete schriftlich zustimmt oder dies zur 

Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes beim Rechtsträger, 

zu dem die Zuweisung erfolgt, erforderlich ist. Eine 

Dienstzuweisung außerhalb des Dienstortes erfordert 

ebenso eine schriftliche Zustimmung des Bediensteten 

oder ein Interesse der interkommunalen Zusammenarbeit.

Die Regelungen über die Dienstzuweisung gelten 

gleichermaßen für Beamte und Vertragsbedienstete.

2. Dienstrechtliche Anpassungen aufgrund der 

Änderungen zum Tiroler Kinderbildungs‐ und 

Kinderbetreuungsgesetz 

Mit der am 1. September 2016 in Kraft getretenen Novelle 

LGBl. Nr. 88/2016 zum Tiroler Kinderbildungs‐ und 

Kinderbetreuungsgesetz, erfolgte eine Flexibilisierung der 

Kinderbetreuung, die nunmehr auch in den 

dienstrechtlichen Sonderbestimmungen für pädagogische 

Fachkräfte und Assistenzkräfte in Kinderbetreuungs‐

einrichtungen nachvollzogen werden. 

Die bestehenden dienstrechtlichen Regelungen gehen vom 

Grundsatz aus, dass pädagogische Fachkräfte während der 

Zeiten außerhalb des Kindergartenjahres, somit während der 

Hauptferien und der sonstigen schulfreien Tage beurlaubt

sind. Eine Heranziehung zur Dienstleistung während 

dieser Zeiten ist nur aufgrund einer Sonderbestimmung 

möglich, was sich beispielswiese bei ganzjährig 

geöffneten Kinderbetreuungseinrichtungen als pro‐

blematisch erweist. 

Demgegenüber verpflichten die dienstrechtlichen 

Bestimmungen Assistenzkräfte, deren Dienstverhältnis 

nach dem 01.09.2010 begonnen hat, zur ganzjährigen 

Dienstleistung und schließen damit Vereinbarungen über 

eine Dienstleistung nur während des Kindergartenjahres 

aus. Gerade in kleinen Gemeinden werden 

Kinderbetreuungseinrichtungen aber nur dann ganzjährig 

geöffnet sein, wenn hierfür auch ein unmittelbarer 

Bedarf besteht.

Damit die Flexibilisierung der Kinderbetreuung auch 

dienstrechtlich ihren Niederschlag findet, wurden 

nunmehr sowohl für pädagogische Fachkräfte, als auch 

für Assistenzkräfte jeweils zwei Beschäftigungsmodelle 

implementiert. Dies eröffnet die Möglichkeit, 

Vertragsbedienstete in Kinderbetreuungseinrichtungen 

ganzjährig zu beschäftigen und eine Dienstleistung – je 

nach Bedarf – entweder während des Kinderbetreuungs‐

jahres oder während des Kindergartenjahres vorzusehen. 

a. Pädagogische Fachkräfte

Begrifflich wird nunmehr zwischen Pädagogischen 

Fachkräften ohne Ferien und Pädagogischen Fachkräften 

mit Ferien unterschieden. Während Pädagogische 

Fachkräfte ohne Ferien zur Dienstleistung während des 

Kinderbetreuungsjahres verpflichtet sind, sind 

Pädagogische Fachkräfte mit Ferien zur Dienstleistung 

während des Kindergartenjahres verpflichtet.  

Aufgrund der neuen Übergangsbestimmung gelten 

Pädagogische Fachkräfte, deren Dienstverhältnis vor dem 

1. Jänner 2017 begonnen hat, nunmehr als Pädagogische 

Fachkräfte mit Ferien und sind auch die 

dementsprechenden Regelungen anzuwenden.

Besoldungsrechtlich tritt für diese Gruppe von 

Vertragsbediensteten keine Änderung ein. Aufgrund der 

Einführung einer zweiten Entlohnungsgruppe für 

Pädagogische Fachkräfte ist es jedoch notwendig, die 

bestehenden Dienstverträge von Pädagogischen 

Fachkräften in Bezug auf die Entlohnungsgruppe 

(nunmehr ki2) abzuändern.

51. 

Neuerungen im Gemeindedienstrecht
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Neu geschaffen wurde die Möglichkeit, zukünftig 

Pädagogische Fachkräfte ohne Ferien zu beschäftigen. Da 

sich deren Dienstleistung nach dem Kinderbetreuungsjahr 

richtet, sind auf diese Bedienstetengruppe die Regelungen 

über die Heranziehung zur Dienstleistung in Zeiten 

außerhalb des Kindergartenjahres  sowie zu Beginn und 

am Ende der Hauptferien nicht anzuwenden. Aufgrund der 

ganzjährigen Dienstleistung sind Pädagogische Fachkräfte 

ohne Ferien in eine eigene Entlohnungsgruppe (ki1) 

einzureihen.

Die Tatsache, dass mehrere Kinderbetreuungs‐

einrichtungen sechs oder mehr Kinderbetreuungsgruppen 

beherbergen, findet in der Zuerkennung einer  weiteren 

 Zulagengruppe für Leitungsaufgaben ihren Niederschlag, 

wobei die Zulagenhöhe von der Einreihung der 

pädagogischen Fachkraft abhängt.

Mit der Novelle zum Tiroler Kinderbildungs‐ und 

Kinderbetreuungsgesetz wurde zudem von den Konzepten 

der Einzelintegration und der heilpädagogischen 

Kinderbetreuung zugunsten einer Betreuung nach 

inklusiven Grundsätzen abgegangen. Diese Grundsätze 

wurden durch begriffliche Anpassungen in den dienst‐

rechtlichen Bestimmungen umgesetzt.

b. Assistenzkräfte

Assistenzkräfte konnten bis zur nunmehrigen Novelle zum 

Gemeinde‐Vertragsbedienstetengesetz 2012 nur für das 

Kinderbetreuungsjahr beschäftigt werden und waren in 

die Entlohnungsgruppe e oder d einzustufen.  Lediglich 

Assistenzkräfte, deren Dienstverhältnis vor dem 

01.09.2010 begonnen hat, haben weiterhin Anspruch auf 

Ferien und sind im kgh‐Schema eingereiht. 

Nunmehr soll mit Inkrafttreten der Novelle zum 

Gemeinde‐Vertragsbedienstetengesetz 2012 auch für 

Assistenzkräfte in Kinderbetreuungseinrichtungen die

Möglichkeit bestehen, die Dienstleistung entweder 

während des Kinderbetreuungsjahres oder des 

Kindergartenjahres zu erbringen. 

Dadurch wird im gesamten Kinderbetreuungsbereich eine 

Flexibilisierung erreicht. Assistenzkräfte, die künftig ihre 

Dienstleistung während des Kindergartenjahres erbringen, 

sind in das wieder neu eingeführte Ak‐Schema (vormals 

kgh) einzureihen. Eine Heranziehung zur Dienstleistung 

außerhalb des Kindergartenjahres ist entsprechend der 

Regelungen für pädagogische Fachkräfte möglich.

c. Gemeinsame Regelungen

Die Novelle zum Tiroler Kinderbildungs‐ und 

Kinderbetreuungsgesetz hat weiters eine Fortbildungs‐

verpflichtung für Betreuungspersonen in Kinder‐

betreuungseinrichtungen im Ausmaß von 15 Stunden pro 

Jahr normiert. Diese Fortbildungsverpflichtung für 

Pädagogische Fachkräfte und Assistenzkräfte ist als 

Dienstpflicht zu qualifizieren und zählt damit zur 

Dienstzeit.

Im Hinblick auf die vorgenommene Flexibilisierung im 

Kinderbetreuungsbereich und der zusätzlichen Ver‐

pflichtung der dort beschäftigen Betreuungspersonen zum 

Besuch von Fortbildungsveranstaltungen wird auf 

allgemeine dienstrechtliche Verpflichtung zur Führung 

von Dienstplänen in diesen Ein‐richtungen besonders 

hingewiesen.

3. Gehaltserhöhung um 1,3 % beschlossen:

Weiters wurde im Dezember‐Landtag die Erhöhung der 

Gehälter der Beamtinnen und Beamten der Gemeinden 

und der Stadt Innsbruck bzw. der Monatsentgelte der 

Vertragsbediensteten der Gemeinden und der Stadt 

Innsbruck um 1,3 % mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2017 

beschlossen.
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52. 

Bezüge der Bürgermeister, der Bürgermeister‐Stellvertreter 
und der Gemeinderäte ab 1. Jänner 2017

Die Bezüge der Gemeindemandatare werden mit 

Wirksamkeit vom 1.1.2017 wie folgt erhöht:

Nach § 2 des Tiroler Gemeinde‐Bezügegesetzes 1998, 

LGBl. Nr. 25/1998, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 

69/2014, richtet sich die Anpassung des Ausgangsbetrages 

nach § 3 des Bundesverfassungsgesetzes über die 

Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre 

(BezBegrBVG), BGBl. I Nr. 64/1997, zuletzt geändert 

durch das Bundesverfassungsgesetz BGBl. I Nr. 46/2014.

Der Präsident des Rechnungshofes hat gemäß § 3 Abs. 1 

des BezBegrBVG in dem am 02. Dezember 2016 

erschienenen „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ unter 

Rechnungshof GZ 105.500/688‐5F1/16, den 

Anpassungsfaktor mit 1,008 ermittelt und kundgemacht.

Durch diese Erhöhung ergibt sich für den Geltungsbereich 

des Tiroler Gemeinde‐Bezügegesetzes 1998 ein um den 

Anpassungsfaktor erhöhter Ausgangsbetrag für 2017 von 

9.197,09 EUR.
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Ruhebezug nach den bezügerechtlichen Regelungen des 

Bundes oder der Länder insgesamt höchstens zwei Bezüge 

oder Ruhebezüge von Rechtsträgern beziehen dürfen, die ‐ 

wie Gemeinden, Gemeindeverbände und kommunale 

Ausgliederungen in Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung & Co KG oder 

Kommanditgesellschaften und dergleichen ‐ der Kontrolle des

Rechnungshofes unterliegen.

 

Abweichend davon dürfen nur Funktionäre von Gemeinden 

mit weniger als 10.000 Einwohnern einen weiteren Bezug 

monatlich bis zur Höhe von 4% des Ausgangsbetrages (des 

Bundes), das sind  350,23 € beziehen. 

Bestehen Ansprüche auf mehr als zwei solcher Bezüge oder 

Ruhebezüge, sind alle bis auf die zwei höchsten Bezüge oder 

Ruhebezüge stillzulegen (siehe auch die diesbezüglichen 

Ausführungen im Merkblatt für die Gemeinden Tirols, 

September 1999, Nr. 58 und 59).

Hinsichtlich der aus der Novelle zum Tiroler Gemeinde‐

Bezügegesetz 1998, LGBl. Nr. 61/2012, resultierenden 

Änderungen (die Möglichkeit der Bezugsfortzahlung für 

Bürgermeister bei Beendigung der Funktionsausübung unter 

ganz bestimmten Voraussetzungen, die monatliche 

Überweisung des Anrechnungsbetrages an den zuständigen 

Pensionsversicherungsträger, und die Möglichkeit des 

Anspruchsberechtigten auf Geldleistungen nach dem Tiroler 

Gemeinde‐Bezügegesetz 1998 ganz oder teilweise verzichten 

zu können, wenn ihm durch die Annahme von Geldleistungen 

unter Berücksichtigung seiner sonstigen Einkünfte und 

Ansprüche von Gesetzes wegen nachweislich ein finanzieller 

Nachteil erwachsen würde), wird auf die Ausführungen im 

Merkblatt für die Gemeinden Tirols, Ausgabe Mai 2012, Nr. 

27, hingewiesen.

Abschließend wird auf § 4 des eingangs zitierten BezBegrBVG 

(Höchstzahl der Bezüge und Ruhebezüge) hingewiesen, 

wonach Personen mit Anspruch auf Bezug oder
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Auf Grund des Tiermaterialiengesetzes, BGBl. I 

Nr.141/2003, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl.I Nr. 

23/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 zur 

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 musste 

die Verordnung des Landeshauptmannes vom 2.Juni 2004 

über die Entsorgung nicht für den menschlichen Verzehr 

bestimmter tierischer Nebenprodukte und Materialien 

geändert werden.

 

Mit 1.Jänner 2017 tritt die neue Tierische Nebenprodukte‐

Entsorgungsverordnung 2017 – TNPVO 2017, LGBl.Nr. 

129/2016, in Kraft. Durch Anklicken der Landes‐

gesetzblattnummer, welche mit der jeweiligen Fundstelle 

im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) auf 

www.ris.bka.gv.at verlinkt ist, gelangen Sie direkt zur 

rechtsverbindlichen  Kundmachung.

 

Die für die Gemeinden wesentlichste Änderung durch die 

neue TNPVO 2017 besteht darin, dass die bisherige 

Monopolstellung der Tiroler Tierkörperentsorgung GmbH 

beseitigt werden musste. Bisher galt eine Melde‐ und 

Ablieferungspflicht von tierischen Nebenprodukten der 

Kategorien I und II nur an die Tiroler 

Tierkörperentsorgung GmbH, wobei die 

Ablieferungspflicht für alle Gemeinden Tirols galt, und 

das nach § 9 einzuhebende Entgelt von den Gemeinden an 

die Tiroler Tierkörperentsorgung GmbH zu entrichten war. 

Die mit der Liberalisierung bedingte Änderung in der 

neuen TNPVO 2017 hat zur Folge, dass anstelle der Tiroler 

Tierkörperentsorgung GmbH zwei Firmen treten, welche 

jeweils eine Genehmigung nach § 3 Tiermaterialiengesetz 

für die Einsammlung, kurzfristige Lagerung und rasche 

ordnungsgemäße Entsorgung von Materialien der 

Kategorie I und II an eine Tierkörperverwertungsanstalt 

besitzen. 

In Tirol gibt es derzeit 58 kommunale Sammelstellen. Auf 

verbindlicher Verpflichtungserklärungen übernimmt die 

Firma DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & Co KG, 

Bergwerkstraße 20, 6130 Schwaz, die Sammlung, Abfuhr 

und Entsorgung aller kommunalen Sammelstellen und 

aller Falltiere Tirols östlich der Gemeinde Zirl und die 

Firma Umweltschutz Tschiderer GmbH, Gewerbegebiet, 

Tschirgant 7, 6426 Roppen, jene westlich von Zirl. 

Die Sammelstellen Leutasch, Zirl, Inzing und Telfs 

unterliegen der Firma Tschiderer, alle übrigen 

Sammelstellen im Bezirk Innsbruck‐Land dem 

Einzugsgebiet der Firma DAKA. Seuchenrechtliche 

Erwägungen, Synergien bei den Transportkosten – die 

Betriebe sammeln ja auch Materialien von anderen 

Abgebern – und die Nähe der Betriebsstandorte zu den 

Entsorgungsgebieten begründen diese Gebietsaufteilung.

Nach § 8 TNPVO 2017 ist für jede kommunale 

Sammelstelle eine Vereinbarung mit einem registrierten 

oder zugelassenen Betrieb abzuschließen. Die bisher für 

die Falltiere und von den Sammelstellen an die Tiroler 

Tierkörperentsorgung GmbH zu entrichtenden Entgelte 

bleiben im Wesentlichen nach der Bestimmung des § 11 

TNPVO 2017 in Verbindung mit der Entgeltregelung der 

Mustervereinbarung gleich. 

Zur Erleichterung des Abschlusses solcher Vereinbarungen 

wurde von der zuständigen Rechtsabteilung nachstehende 

Mustervereinbarung ausgearbeitet. 

Allen Gemeinden bzw. kommunalen Sammelstellen wird 

empfohlen, diese Vereinbarungen möglichst zeitnah mit 

der Wirksamkeit der neuen Verordnung (1.1.2017) 

abzuschließen. Der Monat Dezember 2016 ist noch mit der 

TKE‐GmbH, welche zum 31.12.2016 aufgelöst wird, 

abzurechnen.

Dr. Franz Krösbacher

Abt. Landwirtschaftliches Schulwesen, Jagd und Fischerei

53. 

Tierische Nebenprodukte‐Entsorgungsverordnung 2017 ‐ 
Information und Mustervereinbarung

Anmerkung: 

Die Vereinbarung ist im Bereich Verordnungsmuster im Wiki (Wissensdatenbank) der Gemeindeanwendung im Portal 

Tirol als ausfüllbare Datei (Word Dokument) abrufbar.

www.ris.bka.gv.at
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54. 

Abgabenertragsanteile der Gemeinden Dezember 2016
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55. 

Abgabenertragsanteile der Gemeinden Jänner bis Dezember 2016
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VERBRAUCHERPREISINDEX
FÜR OKTOBER 2016
(vorläufiges Ergebnis)

Index der Verbraucherpreise 2015

Basis: Durchschnitt 2015 = 100

Index der Verbraucherpreise 2010

Basis: Durchschnitt 2010 = 100

Index der Verbraucherpreise 2005

Basis: Durchschnitt 2005 = 100

Index der Verbraucherpreise 2000

Basis: Durchschnitt 2000 = 100

Index der Verbraucherpreise 96

Basis: Durchschnitt 1996 = 100

Index der Verbraucherpreise 86

Basis: Durchschnitt 1986 = 100

Index der Verbraucherpreise 76

Basis: Durchschnitt 1976 = 100

Index der Verbraucherpreise 66

Basis: Durchschnitt 1966 = 100

Index der Verbraucherpreise I

Basis: Durchschnitt 1958 = 100

Index der Verbraucherpreise II

Basis: Durchschnitt 1958 = 100

Oktober 2016 

(vorläufig)

101,5

112,4

123,0

136,0

143,1

187,2

290,9

510,5

650,5

652,6

September 2016 

(endgültig)

101,2

112,0

122,7

135,6

142,7

186,6

290,0

509,0

648,6

650,7

Der Index der Verbraucherpreise 2015 (Basis: Jahresdurchschnitt 2015 = 100) für den 

Kalendermonat Oktober 2016 beträgt  101,5 (vorläufige Zahl) und ist somit gegenüber 

dem Stand für September 2016 um 0,3 % gestiegen (September 2016 gegenüber 

August 2016 + 0,7 %). Gegenüber Oktober 2016 ergibt sich eine Steigerung um  1,3 % 

  (September 2016/2015  + 0,9 %).
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